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3. Wm. Kunz Willy, Zürich 666 Punkte
4. Wm. Brändli Alois, Zürich 624 Punkte
5. Std. Streit Erwin, Bern 621 Punkte
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7. Wm. Visentin A., Winterthur 612 Punkte
8. Wm. Kost Xaver, Zürich 610 Punkte
9. Wm. Lüdi Hans, Winterthur 599 Punkte

10. Wm. Krebser L. Birmensdorf 507 Punkte

Aus dem Militäramtsblatt

Truppenbelegung und die Regelung von Land- und Sachschaden im Gebiet
Staffelegg — Hauenstein — Passwang

Das EMIO hat am 6. April 1959, gestützt auf Ziffer 535, Absatz 4 des Verwaltungsreglementes
Tür die Schweizerische Armee verfügt:

.AriiTce/ /

'Für die Belegung des Raumes Oensingen—Trimbach — Läufelfingen—Waldenburg — Ramiswil
— Schelten — Grossbrunnersberg mit Truppen ist der Waffenplatzkommandant von Liestal
Koord inat ionsstelle.
"Für die Verteilung von Schiess- und Übungsplätzen und die Belegung mit Truppen im Räume
Trimbach (exkl.)—Aarelauf—Wallbach—Villnachern (exkl.)— Kilchberg (BL) — Läufelfingen
(exkl.)—Hauenstein (exkl.)—Trimbach (exkl.) ist der Waffenplatzkommandant von Aarau
Koordinationsstelle.
" Dje entsprechenden Gesuche sind an die zuständige Koordinationsstelle zu richten.
'Die Koordinationsstellen haben unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der betei-
ligten Schul- und Truppenkommandanten dafür zu sorgen, dass die fraglichen Räume nicht zu
dicht und nicht zu häufig durch Truppen belegt werden und dass die militärische Inanspruch-
nähme der Grundstücke die notwendigen landwirtschaftlichen Arbeiten nicht verunmöglicht.
"Die Waffenplatzkommandanten von Liestal und Aarau sind in den betreffenden Räumen
gleichzeitig Verbindungsstellen zwischen der Truppe und den Gemeindebehörden.

Artikel 2

M Abuie/c/tung eon Ziffer 542 des Vericalfungsreg/emenfes sind die Schadenanzeigen für Land
und S«c/tschaden in den Räumen gemäss Artikel / den betreffenden Koordinutionssfellen ein
zureichen.

Artikel 3

' Die Koordinationsstellen werden ermächtigt, Einzelforderungen bis zu 300 Franken durch

gütliche Verständigung mit den Geschädigten zu erledigen. Wenn eine Forderung 100 Franken
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übersteigt, ist für die Abschätzung ein Fachmann (Feld- oder Zivilkommissär) beizuziehen; bei
Schäden unter 100 Franken erfolgt dessen Beizug nach Bedarf. Über die von den Koordinations-
stellen ausbezahlten Entschädigungen ist jeweils dem zuständigen Feldkommissär Bericht zu er-
statten.
'* Die Koordinationsstelle leiten die übrigen Forderungen und die nicht gütlich erledigten Fälle
an den zuständigen Feldkommissär zur Behandlung weiter.

ArfiTcel 4

' Diese Verfügung tritt am 15. April 1959 in Kraft.
- Die Koordinationsstellen leiten die übrigen Forderungen und die nicht gütlich erledigten Fälle
insbesondere
a) Artikel 9 der Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 15. Mai 1954*) be-

treffend Schiessplätze, besondere Schiessanlagen und Übungsplätze, Sperrgebiete und Truppen-
lager;

b) die Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 21. September 1954 -) betreffend
die militärischen Übungen im Räume Rohr — Densbüren — Wölflinswil — Schinznach;

c) die Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 17. Dezember 1955 ®) betreffend
die Regelung von Land- und Sachschaden im Gebiet Hauenstein — Passwang;

d) die Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 9. Juli 1956 *) über die Änderung
der Verfügung betreffend die militärischen Übungen im Räume Rohr — Densbüren—Wölflins-
wil — Schinznach.

Eidgenössisches Militärdepartement
Choudef

Einführung von Quartiermeistern undFourieren einzeln einrückender Stäbe
und Einheiten in die Aufgaben des Betriebsstoffnachschubes.

(Verfügung vom 20. April 1959)

Das Eidgenössische Militärdepartement,
gestützt auf Artikel 38 der Verordnung vom 27. November 1953 ") über die Erfüllung der In-
struktionsdienstpflicht,
im Hinblick auf die Verfügung vom 17. Februar 1959 ®) betreffend Änderung der Vorschriften
für den Motorwagendienst (MWD-58),

verfügt:
Artikel f

Die im Jahre 1959 wiederholungs- oder ergänzungskurspflichtigen Quartiermeisler und Fouriero
jener Stäbe und Einheiten, die einzeln und zu einer andern Zeit einrücken, können zur Ein-
fiihrung in die Aufgaben des Betriebsstoffnachschubes für einen Tag zum Kadervorkurs einer
Wiederholungskursgruppe aufgeboten werden. Dieser Dienst wird auf den Wiederholungs- bzw.

Ergänzungskurs 1959 angerechnet. Sinngemäss ist bei Armeetruppen und Truppen des Terri-
torialdienstes zu verfahren.

Artikel 2

Diese Verfügung tritt am 21, April 195t) in Kraft.
E i dgenöss i seit es M i 1 i t ä rdepa r teilteu t

C/iaudef
9 SMA 735: MA 56 79.
2) SMA 738.
3) Im MA nicht veröffentlicht.
<) MA 56/75.
5) SMA 708.
6) MA 59/37.
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